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Text 

Artikel 7. Die Ständige Vergleichskommission hat die ihr vorgelegten besonderen Fragen zu prüfen 
und die Ergebnisse ihrer Untersuchungen in einem Berichte festzulegen, der bestimmt ist, die Tatfragen 
zu klären und die Austragung des Streites zu erleichtern. In ihrem Berichte hat die Vergleichskommission 
die Streitpunkte zu umschreiben und Vorschläge zur Lösung des Streites zu machen. Der Bericht ist 
innerhalb von sechs Monaten von dem Tage zu verfassen, in dem der Streitfall der Ständigen 
Vergleichskommission unterbreitet wurde, sofern die Streitteile nicht eine andere Frist vereinbaren. 

Jedem der Streitteile ist ein Exemplar des Berichtes zu übergeben. Innerhalb dreier Monate müssen 
sich die Streitteile zu den Vorschlägen der Kommission erklären. Der Bericht der Ständigen 
Vergleichskommission hat weder in Ansehung der Feststellung des Tatbestandes noch in Ansehung der 
Rechtsfragen den Charakter einer verbindlichen, endgültigen Entscheidung. 


